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 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

TabMG §25

TabMG §26

Rechtssatz

Der Gesetzgeber hat - o6enbar um möglichst vielen der in § 25 TabMG aufgezählten hilfsbedürftigen Personen den

Erwerb einer Tabaktra9k zu ermöglichen - den Anspruch von Angehörigen des Tabaktra9kanten auf Übernahme des

Tabakverschleißgeschäftes an Voraussetzungen geknüpft, die die "Vererbung" von Tra9ken stark einschränken sollen.

Der Bewerber soll einerseits wirtschaftlich auf die Übernahme des Tabakverschleißgeschäftes angewiesen (§ 26 Abs 4

TabMG) und andererseits in der Lage sein, die Trafik auch tatsächlich selbst ordnungsgemäß zu führen.
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